
E N E RG I EAU SWE I S'u, wohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 08.08.2020

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: BY-2022-004235339 2

Treibhausgasemissionen 12,11 kgCOr-Aquivalent(m2.a)

! Enoenergiebedarl dieses Gebäudes
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Für Energiebedartsberechnungen verwendetes Verlahren
E Vedahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Ü Verfahren nach DIN V 18599

n Begelung nach § 31 GEG (,,Lrodellgebäudeverfahren")

E Vereinfachungen naclr § 50 Absatz 4 GEG
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfürdie Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfallzu unterschiedlichen Ergebfissen führen
können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Wede keine Rückschlüsse aLrf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarf swerte der Skala sind spe-
zlfische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche
(\), die m Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.
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Anforderungen gemäß GEG 2

Primärenergiebedatl

lst-Wert 39 kwh/(m2.a) Anforderungswert 74 kwh/lm2.aj

Energetische Qualität der Gebäudehülle Hrl

lst-wert 0,21 W/{nT2.§ Anforderungswert 0,32 W/(m2. K)

Somrnerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) E eingehalten

& 39 rwn4m'.a1

ffi Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

Anteil der
Deckungs" Ptllchtsrfül-
antell: lung:

100 0/o 200 0/o

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 3

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedads au{ Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Vergleichswerte Endenergie 4

Geolhermie oder Umweltwärme
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MaBnahmen zur Einsparung 3

Oie Anfordeiungen 2ur Nuizung erneueabarer Energien zur Deck-
ung des Wäme. und Kälteenergiebedarls werden durch eine Maß-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemä0 § 34 Absatz 2
GEG erfüllt.

E) Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mjt § 16
GEG sind einqehalten.

n l/iaßnahme nach § 45 GEG in Kombinaiion gemäß § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Antell der Pflichterfüllung: o/o

rsiehe Fußnole 1 auf Se'te'1 des fnergieausweises
2 nLir bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
3 nur bei Neubau
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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